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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.05.1994

Norm

StGB §32 Abs3

StGB §33 Z3

StGB §33 Z4

Rechtssatz

Erschwerende Wirkung des Umstandes, daß der Bestimmungstäter seine verantwortungsvolle Vertrauensstellung als

Filialinspektor dazu mißbrauchte (vgl § 32 Abs 3 StGB), zwei (untergeordnete) Angestellte seiner Arbeitgeber;rma zu

wiederholten betrügerischen Malversationen zu verleiten.
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